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Verordnung 

über das Naturschutzgebiet "Kammmolch-Biotop bei Bassum" 

in der Stadt Bassum, Landkreis Diepholz, 

vom 21.12.2015 

 

Aufgrund der §§ 22, 23, 32 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.7.2009 (BGBl. I 

S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7.8.2013 (BGBl. I S. 3154) i.V.m. den §§ 14, 

15, 16, 23, 32 Abs. 1 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  

(NAGBNatSchG) vom 19.2.2010 (Nds. GVBl. S. 104) wird verordnet: 

§ 1 

Naturschutzgebiet 

 Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (1)

(NSG) „Kammmolch-Biotop bei Bassum" erklärt.  

 Das NSG liegt in der naturräumlichen Einheit „Syker Geest“. Es befindet sich ca. 1,5 km (2)

westlich der Stadt Bassum. 

Das NSG „Kammmolch-Biotop bei Bassum“ besteht aus einem Kleinstmoor und  

kleineren Tümpeln, die von Gehölzbeständen und offenen Flächen umgeben sind. Auf-

grund der vorhandenen Strukturen stellt das Gebiet einen bedeutenden Jahreslebens-

raum für den Kammmolch dar. 

 Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mitveröffentlichten Karte im (3)

Maßstab 1:5.000 (Anlage). Sie verläuft auf der Innenseite des dort dargestellten grauen 

Rasterbandes. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. Sie kann von jedermann 

während der Dienststunden beim Landkreis Diepholz – untere Naturschutzbehörde – 

und bei der Stadt Bassum unentgeltlich eingesehen werden. 

 Das NSG umfasst das Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet „Kammmolch-Biotop bei Bas-(4)

sum“ gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21.5.1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

(ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 

2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193), geht aber darüber 

hinaus. In der Übersichtskarte ist die Teilfläche des NSG, die im FFH-Gebiet liegt und 

der Umsetzung der FFH-Richtlinie dient, gesondert gekennzeichnet. 

 Das NSG hat eine Größe von ca. 5,1 ha.  (5)

  



2 
 

§ 2 

Schutzzweck 

 Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe der §§ 23 Abs. 1 und 32 (1)

BNatSchG die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Bioto-

pen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender, schutzbedürftiger Tier- und 

Pflanzenarten.  

Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere die Erhaltung, Entwicklung und Neuan-

lage der für den Kammmolch (Triturus cristatus) sowie für weitere Amphibienarten, wie 

den Laubfrosch (Hyla arborea), wichtigen Laichgewässer und Landlebensräume.  

 Das NSG ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“; die (2)

Unterschutzstellung dient der Erhaltung des FFH-Gebiets nach Maßgabe der §§ 32 Abs. 

2 und 7 Abs. 1 Nr. 9 und 10 BNatSchG. 

 Erhaltungsziel des NSG im FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines (3)

günstigen Erhaltungszustandes der wertgebenden Tierart (Anhang II FFH-Richtlinie): 

1. Kammmolch (Triturus cristatus) als vitale, langfristig überlebensfähige Population in 

Komplexen aus mehreren zusammenhängenden, unbeschatteten, fischfreien Stillge-

wässern mit ausgedehnten Flachwasserzonen sowie submerser und emerser Vege-

tation in strukturreicher Umgebung mit geeigneten Landhabitaten (Brachland, exten-

sives Grünland und Gehölzstrukturen) und im Verbund zu weiteren Vorkommen.  

§ 3 

Verbote 

 Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer (1)

Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder 

zu einer nachhaltigen Störung führen können.  

Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt: 

1. Fischbesatzmaßnahmen und fischereiliche Nutzung, 

2. Stoffe aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle, land- und forstwirtschaftliche 

Abfälle zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen, 

3. in die bestehenden Verhältnisse im Wasserhaushalt in der Art einzugreifen, dass es 

zu einer Beeinträchtigung des Schutzgebietes oder von Teilflächen kommen kann, 

4. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu 

stören,  

5. Hunde frei laufen zu lassen,  

6. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Wege und Flächen mit Kraftfahrzeu-

gen zu befahren oder Kraftfahrzeuge oder Wohnwagen dort abzustellen,  

7. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der Naturschutzbehörde durchzu-

führen,  

8. zu zelten, zu lagern, zu reiten, zu grillen oder offenes Feuer zu entzünden, 

9. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen,  

10. nichtheimische, gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen oder anzusiedeln,  
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11. das Befahren der Gewässer mit Booten und sonstigen Wasserfahrzeugen ein-

schließlich Modellbooten und sonstigen Sport- und Freizeitgeräten, 

12. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung bedürfen, zu errichten oder 

wesentlich zu ändern. 

 Gemäß § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG darf das NSG nicht betreten oder auf sonstige Wei-(2)

se aufgesucht werden. 

 Die Naturschutzbehörde kann vom Verbot des Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Ausnahmen zustim-(3)

men, wenn und soweit dadurch keine Beeinträchtigungen oder nachhaltige Störungen 

des NSG oder seiner für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteile zu befürchten sind. Die Zustimmung kann mit Nebenbestimmungen hinsicht-

lich Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden.  

§ 4 

Freistellungen 

 Die in den Abs. 2 bis 4 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Verboten (1)

des § 3 freigestellt.  

 Allgemein freigestellt sind  (2)

1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentümer und Nutzungsberech-

tigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der 

Grundstücke,  

2. das Betreten und Befahren des Gebietes  

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung 

dienstlicher Aufgaben,  

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher Stellen sowie deren Beauf-

tragte zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden,  

c) zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, 

d) zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung so-

wie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der 

Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustimmung,  

e) zur Beseitigung von invasiven gebietsfremden Arten mit vorheriger Zustimmung 

der Naturschutzbehörde,  

f) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Bildung mit 

vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde. 

 Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche landwirtschaftliche Bodennutzung (3)

auf den in der maßgeblichen Karte dargestellten Flächen nach guter fachlicher Praxis 

gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG sowie nach folgenden Vorgaben:  

1. die Nutzung der in der maßgeblichen Karte grau dargestellten Grünlandflächen 

a) ohne den flächenhaften Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, 

b) ohne Ausbringung von Gülle, Mineraldünger, Festmist oder Gärsubstrat, auch Kal-

kung ist ausgeschlossen, 

c) ohne Veränderung des Bodenreliefs, insbesondere durch Verfüllen von  

Bodensenken, -mulden und -rinnen und durch Einebnung und Planierung, 
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d) ohne Umwandlung von Grünland in Acker, 

e) ohne Grünlanderneuerung durch Umbruch,  

f) ohne Über- oder Nachsaaten; die Wiederherstellung von Grünland ist mit vorheri-

ger Zustimmung der Naturschutzbehörde zulässig; sie hat durch Über- oder Nach-

saaten im Scheiben- oder Schlitzdrillverfahren und nur mit für den Naturraum typi-

schen Gräsern und Kräutern zu erfolgen, 

g) ohne Anlage von Mieten und ohne Liegenlassen von Mähgut. 

2. ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen insbesondere durch Maßnahmen zur 

Absenkung des Grundwasserstandes und durch die Neuanlage von Gräben, Grüp-

pen sowie Drainagen; die Unterhaltung rechtmäßig bestehender Entwässerungsein-

richtungen ist freigestellt; die Instandsetzung bedarf der vorherigen Zustimmung der 

Naturschutzbehörde. 

 Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd nach folgenden Vorgaben:  (4)

Die Neuanlage von  

1. Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und Hegebüschen,  

2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen (wie z.B. Hoch-

sitzen) sowie  

3. anderen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen in nicht ortsüblicher landschafts-

angepasster Art 

bedürfen der vorherigen Zustimmung der Naturschutzbehörde. 

 Die Naturschutzbehörde kann bei den in den Absätzen 2 bis 4 genannten Fällen die (5)

erforderliche Zustimmung erteilen, wenn und soweit keine Beeinträchtigungen oder 

nachhaltigen Störungen des NSG oder seiner für die Erhaltungsziele oder den Schutz-

zweck maßgeblichen Bestandteile zu befürchten sind. Die Erteilung der Zustimmung 

kann mit Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden. 

 Weitergehende Vorschriften der §§ 30 BNatSchG und 24 NAGBNatSchG bleiben  (6)

unberührt. 

 Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige (7)

Verwaltungsakte bleiben unberührt. 

§ 5 

Befreiungen 

 Von den Verboten dieser Verordnung kann die Naturschutzbehörde nach Maßgabe des (1)

§ 67 BNatSchG i.V.m. § 41 NAGBNatSchG auf Antrag Befreiung gewähren.  

 Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn (2)

sie sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i.V.m.  

§ 26 NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen 

oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 

  



5 
 

§ 6 

Anordnungsbefugnis 

Gemäß § 2 Abs. 2 NAGBNatSchG kann die Naturschutzbehörde die Wiederherstellung des 

bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 oder die Zustimmungs-

vorbehalte des § 4 dieser Verordnung verstoßen wurde und Natur oder Landschaft rechts-

widrig zerstört, beschädigt oder verändert worden sind. 

§ 7 

Pflege-, Entwicklungs-, Wiederherstellungsmaßnahmen 

 Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von folgen-(1)

den durch die Naturschutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu 

dulden: 

1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des NSG  

oder einzelner seiner Bestandteile, 

2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie 

zur weiteren Information über das NSG. 

 Zu dulden sind insbesondere:  (2)

1. Erhaltung, Sanierung und Neuanlage von Kleingewässern,  

2. extensive Pflege der Grünlandflächen, 

3. Zurückdrängung massiver Verlandungsvegetation (partielle Entkrautung, Mahd,  

Gehölzentfernungen), 

4. Vermeidung von Nährstoffeinträgen in Gewässer durch ausreichende Puffer um die 

Gewässer, 

5. Belassen von Totholz nach Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 

Die aufgeführten Maßnahmen entsprechen den Anforderungen gemäß § 32 Abs. 3 

BNatSchG. 

 §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG bleiben unberührt. (3)

§ 8 

Umsetzung von Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Regelungen entsprechen in der (1)

Regel Maßnahmen zur Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vor-

kommenden FFH-Anhang II-Art. 

 Die in § 7 Abs. 2 dieser Verordnung beschriebenen Maßnahmen dienen darüber  (2)

hinaus der Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 

im NSG vorkommenden FFH- Anhang II-Art. 
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